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Ge#etz, betreffend Ge#chwindigkeitsme##ungen zur  
Überwachung des Straßenverkehrs im Deut#chen Reich 

 
gegeben am 18.09.2011, im Namen des Deut#chen Reiches  

 
              In Kraft ge#etzt am 28.10.2011 durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichs-Anzeiger 
          nach erfolgter Zu#timmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt: 

 
 

Nr. 22 
 
 

§ 1. 

Alle mobilen und fe#t in#tallierten Ge#chwindigkeits- und Meßanlagen #owie Meßgeräte, die zur Erfa##ung 
und Überwachung des Straßenverkehrs im Deut#chen Reich dienen, unterliegen mit Inkraft#etzen die#es 
Ge#etzes den Wei#ungen und der Genehmigungspflicht durch das Reichsverkehrsamt. 
 

§ 2. 

Alle derzeit be#tehenden Überwachungs#tellen bedürfen der Genehmigung des Reichsverkehrsamtes. In 
dringenden Fällen i#t die Genehmigung der Reichspolizei einzuholen. 
 

§ 3. 

Überwachungs#tellen dürfen nur an Unfall#chwerpunkten in Bereichen mit hoher Gefahrenquelle in#talliert 
werden. Näheres be#timmt die Durchführungsverordnung zu die#em Ge#etz. 
 

§ 4. 

Die#es Ge#etz tritt mit der Veröffentlichung im Deut#chen Reichs-Anzeiger in Kraft. 
  

Gegeben zu Berlin, den 23. September 2011 
Im Allerhöch#ten Auftrage des Deut#chen Volkes 

Staats#ekretär des Innern 
Erhard Lorenz 
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